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 Veröffentlicht am 17.03.1964

Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Durch die Bildnisverö3entlichung einer zufällig in den Verdacht einer strafbaren Handlung geratenen Person können

schon dann berechtigte Interessen verletzt werden, wenn sie im Begleittexte, ohne daß dadurch geradezu eine

Übertretung gegen die Sicherheit der Ehre oder ein anderes Delikt begangen worden wäre, in den Mittelpunkt des

Verdachtes gerückt und der Begehung der Tat als besonders verdächtig hingestellt wird.
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